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Beschlussbegleitprotokoll 
 

Stadt Wanzleben - Börde 
 

Behandlungsart: öffentlich 
BV-BM Nr.: 68/BM/18 
 

Beschluss - Nr.:  

Kurztitel: Überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung des Defizitausgleiches gemäß § 12 b 

KiFöG 

 

Antragsteller: Kluge, Thomas 

 
Gremium Datum Mitglie-

derzahl 

anwesend geändert verwiesen  

an 
Ja Nein Enthal-

tung 

Mitwirkungs- 

verbot 

Stadtrat 06.12.2018         

 

 

Beschlusswortlaut: 

 

Der Stadtrat der Stadt Wanzleben - Börde beschließt die überplanmäßige Ausgabe unter der 

Haushaltsstelle 3.6.5.10.545200 in Höhe von 98.000 €. 

 

Finanzierung: 

 

Deckung erfolgt aus den Mehreinnahmen 3.6.5.10.448200 in Höhe von 98.000 €. 

 

Begründung: 

 

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung war es nicht zulässig, den absehbaren Mehrbedarf in 

den Haushalt einzustellen. Als Folge dessen, sind nunmehr überpläßige Ausgaben für die 

tatsächlich betreuten Kinder in Fremdgemeinden aufzubringen. 

 

Grundlage für die Betreung von Kindern in Fremdgemeinden sind § 12 b, i.V.m. § 3 KiFöG 

LSA.  

 

 

 

__________________ 

Bürgermeister                                                   Siegel 

Thomas Kluge 

Stadt Wanzleben - Börde, den 19.11.2018 
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